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Legende Brandschutzanforderungen
Wand/ Decke raumabschließend

feuerhemmend (REI 30)

Wand/ Decke raumabschließend

hochfeuerhemmend (REI 60)

Wand/ Decke raumabschließend

hochfeuerhemmend (REI-M 60)

Wand/ Decke raumabschließend

feuerbeständig (REI 90)

Brandwand mit mechanischer Beanspruchung

feuerbeständig (REI-M 90)

D

RS

VD

VDS

T30-RS

T90-RS

F30

F90

AEF

AOF

Eigenschaften / Anforderungen an Türen
und Öffnungen

rauchdicht, selbstschließend
(Rauchschutztüre nach DIN)

vollwandig, dichtschließend

dichtschließend

Feuerschutzabschluss (hier REI 30)
(Feuerschutztür, -tor, -klappe, -vorhang etc. nach DIN)

Feuerschutzabschluss (hier REI 90)
(Feuerschutztür, -tor, -klappe, -vorhang etc. nach DIN)

Brandschutzverglasung (hier EI 30)

Brandschutzverglasung (hier EI 90)

Aufzug mit eigenem Fahrschacht

vollwandig, dicht- und selbstschließend

Aufzug ohne eigenen Fahrschacht

Flucht und Rettungswege

notwendiger Treppenraum /
notwendige Treppe

notwendiger Flur

Rettungsweg

weiterer Rettungsweg

anleiterbare Stelle

Sonstiges

brandgeschützter Bereich /
Teilnutzungseinheit

Versammlungsstätte

Wärmestrahlungsbereich /
Brandüberschlagsbereich

Brandabschnitt
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BGB kleiner 200qm ohne
notwendigen Flur

Schottung in
Geschossdecke UG

Schottung in
Geschossdecke

durchgängiger
Schacht

Abweichung 7/Schulen:
Abweichung von Art. 33/2 BayBO
Die RW-Länge zu notw. Treppenraum,
bzw ins Freie  wird überschritten.
Möglich, da BMA und weitere
Rettungswege vorhanden

Abweichung 3/Mensa:
BGB grösser 200qm (ca. 430 qm)
Abweichung von Art. 34 BayBO - In den gekennzeichneten bgB wird kein
notw. Flur ausgebildet obwohl der brandgeschützte Bereich grösser als
200 qm ist. Möglich da mehrere bauliche RW vorhanden sind.

Schottung in
Geschossdecke UG

Schottung in
Geschossdecke UG

Bekleidung
Unterseite Balkon
nicht brennbar

Bekleidung
Unterseite Decke
Eingangsbereich
nicht brennbar
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Windfang
17,91 m2

SS.4

SS.3

ELT

S.0.T01
6,10 m2

Anlieferung
12,20 m2

Müll
13,07 m2

Pausen-

M.0.03
20,80 m2

WC
2,92 m2

Putzraum
5,12 m2

Wäsche
8,14 m2

Büro/Personal
10,64 m2

Lager 3
11,12 m2

Lager 2
17,14 m2

Produktionsküche
43,81 m2

Lager 1
6,04 m2

Spüle
25,45 m2

Kühlung/ TK
22,56 m2

Flur Küche
26,42 m2

SS.2

SS.5

Aufzug

Flur Küche
17,44 m2

MS.4

MS.5

MS.2

MS.1

MS.6
Aufzug

Kabine
2,50 m2

Dusche
2,90 m2

Umkleide
13,64 m2

MS.9

TRH

M.0.V01
33,81 m2

Speisesaal
181,47 m2

Garderobe
19,66 m2

Kalte Küche
14,85 m2
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Ausgang TG

Abweichung 1 Mensa:
Der zweigeschossige Bereich ist mit ca.
430qm grösser als die gem.  Art.29/4/2
BayBO zulässigen 400 qm. Dies ist möglich,
da der 2-geschossige Bereich REI30 zu den
übrigen Räumen abgeschlossen wird und
alle RW baulich sind.

maximal zulässige Belegung
in beiden Geschossen 170
Personen, deshalb keine
Anwendung der VstättV

Abweichung 5 /Mensa:
Im Gastraum - notwendige Treppe ohne
eigenen Treppenraum,
möglich da weitere RW vorhanden

Entrauchung 2% der GF
über Fenster oder 1%

über Dach

R
äd

e
r

Stützen und Dach StB R90
Fassade nicht brennbar, ohne
Brandschutzanforderungen

TRH
33,20 m2

MS.7

FIZ
1,54 m2

Flur

155,82 m2

Stv. Leit. 1

31,83 m2

Stv. Leit. 2

31,21 m2

1. Hilfe

NF: 16,59 m2

S Psych.

NF: 21,72 m2

S Sozial.

NF: 22,94 m2

Beratung

NF: 22,94 m2

Erw. S Leit.

NF: 28,52 m2

50,81 m2

Gebäudeklasse
Das Gebäude ist auf Grund seiner Höhenentwicklung in die GKl 3

einzuordnen.
Unterirdisch ist es mit der TG verbunden und über diese mit der

Realschule und der Mehrzweckhalle. Funktional ist die Mensa

allerdings autark. Deshalb muss die GKL5 der Mehrzweckhalle für

die Mensa keine Anwendung finden.

Konzept Mensa
Sonderbau
Gemäß Art. 2/4/8 BayBO als Sonderbau Gaststätte mit mehr als 40

Gastplätzen. Ungeregelter Sonderbau

Brandabschnitte
Ein innerer Brandabschnitt gem. §28BayBO muss auf Grund der

geringen Gebäudeausdehnung nicht gebildet werden.

Rettungswege EG
Küchenbereich - Gastraum und Pausenverkauf verfügen über direkte

Ausgänge ins Freie.

Alarmierungseinrichtungen
Die Mensa erhält eine BMA und Alarmierungsanlage.

Rettungswege OG 1
Der Bürobereich benötigt, da unter 200 qm keinen notw. Flur. Der

erste RW führt über das TRH, der weitere ist ein anleiterbares

Fenster.
Der obere Bereich des Gastraumes hat seinen ersten RW über einen

notw. Flur und von dort in das TRH. Der weitere RW führt über die

Innentreppe und den Gastraum direkt ins Freie.

Rettungswege UG
Im UG befinden sich keine Aufenthaltsräume, deshalb ist nur ein

RW erforderlich. Dieser führt über das TRH ins Freie.

Abweichung 1 TG:
Abweichung von § 11/3 GaV
Die RW-Länge zu notw. Treppenraum, bzw ins Freie  wird überschritten.

Möglich, da Überschreitung geringfügig ist.

Baurechtliche Einordnung

Sonderbau
Gemäß Art. 2/4/8 BayBO als Sonderbau Gaststätte
mit mehr als 40 Gastplätzen. Ungeregelter
Sonderbau

Das Gebäude ist auf Grund seiner
Höhenentwicklung in die GKl 3 einzuordnen.
Unterirdisch ist es mit der TG verbunden und über
diese mit der Realschule und der Mehrzweckhalle.
Funktional ist die Mensa allerdings autark. Deshalb
muss die GKL5 der Realschule für die Mensa keine
Anwendung finden.

Farbig dargestellt sind in den Plänen
lediglich die raumabschließenden Bauteile
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Legende Brandschutzanforderungen
Wand/ Decke raumabschließend

feuerhemmend (REI 30)

Wand/ Decke raumabschließend

hochfeuerhemmend (REI 60)

Wand/ Decke raumabschließend

hochfeuerhemmend (REI-M 60)

Wand/ Decke raumabschließend

feuerbeständig (REI 90)

Brandwand mit mechanischer Beanspruchung

feuerbeständig (REI-M 90)

D

RS

VD

VDS

T30-RS

T90-RS

F30

F90

AEF

AOF

Eigenschaften / Anforderungen an Türen
und Öffnungen

rauchdicht, selbstschließend
(Rauchschutztüre nach DIN)

vollwandig, dichtschließend

dichtschließend

Feuerschutzabschluss (hier REI 30)
(Feuerschutztür, -tor, -klappe, -vorhang etc. nach DIN)

Feuerschutzabschluss (hier REI 90)
(Feuerschutztür, -tor, -klappe, -vorhang etc. nach DIN)

Brandschutzverglasung (hier EI 30)

Brandschutzverglasung (hier EI 90)

Aufzug mit eigenem Fahrschacht

vollwandig, dicht- und selbstschließend

Aufzug ohne eigenen Fahrschacht

Flucht und Rettungswege

notwendiger Treppenraum /
notwendige Treppe

notwendiger Flur

Rettungsweg

weiterer Rettungsweg

anleiterbare Stelle

Sonstiges

brandgeschützter Bereich /
Teilnutzungseinheit

Versammlungsstätte

Wärmestrahlungsbereich /
Brandüberschlagsbereich

Brandabschnitt
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Außenluftansaugung
min. 2,5 m ü. FFB EG - freier
Querschnitt min. 4,5 m²
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BGB kleiner 200qm ohne
notwendigen Flur

maximale Belegung in beiden
Geschossen 170 Personen,
deshalb keine Anwendung

der VstättV

Abweichung 6/Schulen:
Beide bgB grösser 200qm
Abweichung von Art. 34 BayBO - In den gekennzeichneten bgB wird kein notw.
Flur ausgebildet obwohl der brandgeschützte Bereich grösser als 200 qm ist.
Möglich da weitere bauliche RW vorhanden sind. In den gekennzeichneten bgB
im EG werden, sofern diese grösser als 200qm sind alle Ausgänge aus
Aufenthaltsräumen direkt ins Freie geführt.
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Schachtdeckel
REI90

Küche
23,01 m2

Galerie
76,10 m2

Sonst. Ext.
101,35 m2

Kopie
9,90 m2

Büro
16,39 m2

Büro
18,58 m2

Büro
18,58 m2

Lager
16,30 m2

Gymnastikraum
153,60 m2

ELT
6,10 m2

SS.2
Aufzug

SS.4

SS.3

Aufzug

MS.1

MS.2

MS.6

SS.6

Büro
17,29 m2

TRH

S.1.V01
36,29 m2

Treppe
17,55 m2

MS.4

E-UV

Klasse 19

81,01 m2

Klasse 20

73,72 m2

Klasse 21

72,04 m2

TRH

48,53 m2

Treppe
11,79 m2

Mehrzweckhalle

ZVB
ZVB

1
2

5

5,11

T30-RS

T30-RS

T30-RS

AOF

AOF

T30-RS

T30
Element

T30-RS

T30-RS

T30-RS
Element

T30-RS

T30-RS

RS

RS

RS

T30-RST30-RS

Brandsperre

Luftraum

Außenluftansaugung
3,5 qm

DA
Scherentreppe

im Obergeschoss ist eine
maximale Belegung mit 200

Personen zulässig

Entrauchung 2% der GF
über Fenster oder 1%

über Dach

Entrauchung 2% der GF
über Fenster oder 1%

über Dach

Abweichung 1 Mensa:
Der zweigeschossige Bereich ist mit ca.
430qm grösser als die gem.  Art.29/4/2
BayBO zulässigen 400 qm. Dies ist möglich,
da die Überschreitung gering ist, der 2-
geschossige Bereich REI30 zu den übrigen
Räumen abgeschlossen wird und alle RW
baulich sind.

Abweichung 2 Mensa:
Abweichung von Art. 33/2 BayBO 
Die RW-Länge zu notw. Treppenraum, bzw
ins Freie wird überschritten.
Begründung im BSN:
Möglich, da BMA und weiterer Rettungsweg
über Innentreppe vorhanden sowie nach ca.
26m ein notw. Flur erreichbar ist.

Besprech.
32,61 m2

Gymnastikraum
223,72 m2

WC
5,35 m2

WC
3,85 m2

Flur
19,89 m2

Flur
3,54 m2

Flur
26,89 m2

Umkl.II
5,42 m2

Umkl.I
5,42 m2

TRH
33,81 m2

WC
3,85 m2

MS.7

Flur

S.1.V02
19,32 m2

MS.8

Baurechtliche Einordnung

Sonderbau
Gemäß Art. 2/4/8 BayBO als Sonderbau Gaststätte
mit mehr als 40 Gastplätzen. Ungeregelter
Sonderbau.

Das Gebäude ist auf Grund seiner
Höhenentwicklung in die GKl 3 einzuordnen.
Unterirdisch ist es mit der TG verbunden und über
diese mit der Realschule und der Mehrzweckhalle.
Funktional ist die Mensa allerdings autark. Deshalb
muss die GKL5 der Realschule für die Mensa keine
Anwendung finden.

Farbig dargestellt sind in den Plänen
lediglich die raumabschließenden Bauteile
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Legende Brandschutzanforderungen
Wand/ Decke raumabschließend

feuerhemmend (REI 30)

Wand/ Decke raumabschließend

hochfeuerhemmend (REI 60)

Wand/ Decke raumabschließend

hochfeuerhemmend (REI-M 60)

Wand/ Decke raumabschließend

feuerbeständig (REI 90)

Brandwand mit mechanischer Beanspruchung

feuerbeständig (REI-M 90)

D

RS

VD

VDS

T30-RS

T90-RS

F30

F90

AEF

AOF

Eigenschaften / Anforderungen an Türen
und Öffnungen

rauchdicht, selbstschließend
(Rauchschutztüre nach DIN)

vollwandig, dichtschließend

dichtschließend

Feuerschutzabschluss (hier REI 30)
(Feuerschutztür, -tor, -klappe, -vorhang etc. nach DIN)

Feuerschutzabschluss (hier REI 90)
(Feuerschutztür, -tor, -klappe, -vorhang etc. nach DIN)

Brandschutzverglasung (hier EI 30)

Brandschutzverglasung (hier EI 90)

Aufzug mit eigenem Fahrschacht

vollwandig, dicht- und selbstschließend

Aufzug ohne eigenen Fahrschacht

Flucht und Rettungswege

notwendiger Treppenraum /
notwendige Treppe

notwendiger Flur

Rettungsweg

weiterer Rettungsweg

anleiterbare Stelle

Sonstiges

brandgeschützter Bereich /
Teilnutzungseinheit

Versammlungsstätte

Wärmestrahlungsbereich /
Brandüberschlagsbereich

Brandabschnitt
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Küche (Fetthaltig)
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keine PV in gekennzeichnetem Bereich

Baurechtliche Einordnung

Sonderbau
Gemäß Art. 2/4/8 BayBO als Sonderbau Gaststätte
mit mehr als 40 Gastplätzen. Ungeregelter
Sonderbau

Das Gebäude ist auf Grund seiner
Höhenentwicklung in die GKl 3 einzuordnen.
Unterirdisch ist es mit der TG verbunden und über
diese mit der Realschule und der Mehrzweckhalle.
Funktional ist die Mensa allerdings autark. Deshalb
muss die GKL5 der Realschule für die Mensa keine
Anwendung finden.

Farbig dargestellt sind in den Plänen
lediglich die raumabschließenden Bauteile
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Eingangshof

Freies Lernen (Cluster)

R.B.2.24

Chemie Vorber.

R.B.2.29

Fluchtbalkon

Fluchtbalkon
Flur

R.B.2.V01

Flur

R.B.-1.V02

Flur

R.B.1.V03

Flur

R.B.-1.V01

Freies Lernen (Cluster)

R.B.1.23

Informatik 3

R.B.-1.23

Aula (VStätt)

R.B.0.V04

Spielflur

R.B.0.V05

Requisiten / Bühne

R.B.0.21Aufenthalt

R.B.0.23

Mehrzweckraum (VStätt)

R.B.0.20

Klasse 13

R.B.1.27

-4,19

+0,25

+4,525

+8,545

+12,815

+14,955

±0,00

R30

R30

R30

R30

T30-RS

T30-RS

T30-RS

T30-RST30-RS

Sofern Trennwände/ TRH-Wände nicht bis
unter die Dachhaut geführt werden können -
muss der Raumabschluss der Dachräume in
REI 30 hergestellt werden.

Zweigeschossiger Baukörper

10° 11°

REALSCHULE

Freies Lernen (Cluster)

F.B.1.25

Flur

F.B.-1.V01

Schüler Aufenthalt

F.B.0.29

Aula (VStätt)

F.B.0.V05

Flur

F.B.1.V03

Freie Arbeit + Ausstellung

F.B.2.25

Lager

F.B.-1.30

Archiv

F.B.-1.29

Fluchtbalkon

Fluchtbalkon

Vorber. Lehr. 2

F.B.1.29

Flur

F.B.2.27

NR Informatik

F.B.2.12

Physik Tech Lehr 1

F.B.2.31

Schüler-Terrasse

F.

Park./ Lager

F.B.0.38

Leseraum

F.B.0.30

WC L.

F.B.2.40.2

-4,19

4,525

8,545

+12,565

+14,705

±0,00

R30

R30

R30

R30

T30-RS

Zweigeschossiger Baukörper

Sofern Trennwände/ TRH-Wände nicht bis
unter die Dachhaut geführt werden können -
muss der Raumabschluss der Dachräume in
REI 30 hergestellt werden.

10° 10°

FOS

Vorraum L.

F.B.2.40.1

WC L.

F.B.1.39.2

Vorraum L.

F.B.1.39.1

Boden im Gefälle ≥2%

MEHRZWECKHALLETIEFGARAGE
Sporthallenbereich mit Tribüne

Umkl. M

S.-1.11.1

Tribüne

S.0.08.1

Flur

S.-1.V06

Tribüne

S.0.08.2

Flur

S.-1.V05

Tiefgarage

T.-1.01

Halle

S.-1.18

Lager

S.-1.23

3,20

-4,60

±0,00

+4,25

>5m
>5m

13°
8°

Tragwerk gem §4/8 VstättV feuerhemmend

Abweichung 4/Mehrzweckhalle:
Abweichung von § 4/9 VstättV - Die Forderung nach einer nicht
brennbaren Bedachung kann konstruktiv nicht mit vertretbarem
Aufwand erfüllt werden - sowohl die UK des Blechdaches, als
auch die Hinterlüftungsebene wird mit brennbaren Materialien
hergestellt.
Dies ist vertretbar, da das Schutzziel des Überbrandes in
weitere Teile der Versammlungsstätte durch die Ausbildung von
brandgeschützten Bereichen (bgB)und über Trennwände und
deren obere Abschlüsse gewährleistet wird. Ein oberer
Raumabschluss von 30 Minuten wird mit einer Holzschalung
hergestellt.

Brandüberschlagsbereich
aus niedrigerem Bauteil

Brandüberschlagsbereich
aus niedrigerem Bauteil

Legende Brandschutzanforderungen
Wand/ Decke raumabschließend

feuerhemmend (REI 30)

Wand/ Decke raumabschließend

hochfeuerhemmend (REI 60)

Wand/ Decke raumabschließend

hochfeuerhemmend (REI-M 60)

Wand/ Decke raumabschließend

feuerbeständig (REI 90)

Brandwand mit mechanischer Beanspruchung

feuerbeständig (REI-M 90)

D

RS

VD

VDS

T30-RS

T90-RS

F30

F90

AEF

AOF

Eigenschaften / Anforderungen an Türen
und Öffnungen

rauchdicht, selbstschließend
(Rauchschutztüre nach DIN)

vollwandig, dichtschließend

dichtschließend

Feuerschutzabschluss (hier REI 30)
(Feuerschutztür, -tor, -klappe, -vorhang etc. nach DIN)

Feuerschutzabschluss (hier REI 90)
(Feuerschutztür, -tor, -klappe, -vorhang etc. nach DIN)

Brandschutzverglasung (hier EI 30)

Brandschutzverglasung (hier EI 90)

Aufzug mit eigenem Fahrschacht

vollwandig, dicht- und selbstschließend

Aufzug ohne eigenen Fahrschacht

Flucht und Rettungswege

notwendiger Treppenraum /
notwendige Treppe

notwendiger Flur

Rettungsweg

weiterer Rettungsweg

anleiterbare Stelle

Sonstiges

brandgeschützter Bereich /
Teilnutzungseinheit

Versammlungsstätte

Wärmestrahlungsbereich /
Brandüberschlagsbereich

BrandabschnittDecke im Gefälle ≥2%

MEHRZWECKHALLE MENSA
Speisesaal / ExterneSporthallenbereich mit Tribüne Foyerbereich/Gymnastikraum

Flur Küche

M.0.05

Produktionsküche

M.0.04.1

TRH

S.1.V03

TRH

M.-1.V02

TRH

S.-1.V02

RLT Zentrale Sporthalle

S.-1.T06

Foyer

S.-1.01

Halle

S.-1.18

Gymnastikraum

S.1.03

Foyer

S.0.02.1

Archiv II

M.-1.10

Galerie

M.1.01

Sonst. Ext.

M.1.02

RLT Mensa

M.-1.01

Speisesaal

M.0.02

Garderobe

S.0.02.2 ±0,00=596,15

4,60

0,00

4,25

5,00

Tr
e

n
n

w
an

d

Tr
e

n
n

w
an

d

Abweichung 2/Mehrzweckhalle :
Halle über 3-Geschosse und > 400qm
- mögl. als Foyer (analog Aula in
MschulbauV) bei Abschluss der
anschliessenden BgB in der
erforderlichen FWD der
Gebäudeklasse

Brandabschnitt

Bekleidung nb

Sofern Trennwände/
TRH-Wände nicht bis
unter die Dachhaut
geführt werden können -
muss der Raumabschluss
der Dachräume in REI 30
hergestellt werden.

Sofern Trennwände/ TRH-Wände nicht bis
unter die Dachhaut geführt werden können -
muss der Raumabschluss der Dachräume in
REI 30 hergestellt werden.

Brandwand
30cm über Dach

Brandabschnitt

notwendige
Treppe ohne
eigenen
Treppenraum

Tragwerk gem §4/8 VstättV feuerhemmend

Abweichung 3 /
Mehrzweckhalle:
Notwendige Treppe
ohne eigenen
Treppenraum,
möglich da weitere
RW vorhanden

Abweichung 1 Mensa:
Der zweigeschossige Bereich ist mit ca. 520qm
grösser als die gem.  Art.29/4/2 BayBO
zulässigen 400 qm. Dies ist möglich, da die
Überschreitung gering ist, der 2-geschossige
Bereich REI30 zu den übrigen Räumen
abgeschlossen wird und alle RW baulich sind.

Brandüberschlagsbereich
aus niedrigerem Bauteil

Abweichung 4/Mehrzweckhalle:
Abweichung von § 4/9 VstättV - Die Forderung nach einer nicht
brennbaren Bedachung kann konstruktiv nicht mit vertretbarem
Aufwand erfüllt werden - sowohl die UK des Blechdaches, als
auch die Hinterlüftungsebene wird mit brennbaren Materialien
hergestellt.
Dies ist vertretbar, da das Schutzziel des Überbrandes in
weitere Teile der Versammlungsstätte durch die Ausbildung von
brandgeschützten Bereichen (bgB)und über Trennwände und
deren obere Abschlüsse gewährleistet wird. Ein oberer
Raumabschluss von 30 Minuten wird mit einer Holzschalung
hergestellt.

Abweichung 4 Mensa
Abweichung von § 27/4 BayBO. Da die Trennwände nicht zur
Dachhaut geführt werden können, wird ein Raumabschluss
über dem obersten Geschoss in REI 30 erforderlich. Diese
Schicht  wird durch Leitungen ohne Brandschutzklappen
durchbrochen -  Möglich wird dies durch Einhaltung von
Abständen zwischen den Öffnungen gem. den Regelungen in
§ 30/5 BayBo. (2,5m bis zur nächsten Durchdringung aus
einem anderen BgB - Schottung der Durchführung muss gem.
MLAR/MLÜAR erfolgen).

Abweichung 6 Mensa:
Von Art. 28 (5) 1 BayBO soll abgewichen werden. Über die BW unter der
raumabschliessenden Platte im UG zwischen Sporthalle und Mensa
werden konstruktionsbedingt brennbare bituminöse Folien geführt. Der
Gesamtaufbau aus bituminöser Notabdichtung mineralischer Dämmung
und bituminöser Abdichtungsschicht liegt unter einer ca. 50cm dicken
Erdschicht.
Dies ist möglich, da die brennbaren bituminösen Folien unter einer ca.
50cm hohen Erdschicht liegen und deshalb nahezu unter Luftabschluss
liegen. Folglich fehlt die zur Verbrennung notwendige Sauerstoffzufuhr.
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Legende Brandschutzanforderungen
Wand/ Decke raumabschließend

feuerhemmend (REI 30)

Wand/ Decke raumabschließend

hochfeuerhemmend (REI 60)

Wand/ Decke raumabschließend

hochfeuerhemmend (REI-M 60)

Wand/ Decke raumabschließend

feuerbeständig (REI 90)

Brandwand mit mechanischer Beanspruchung

feuerbeständig (REI-M 90)

D

RS

VD

VDS

T30-RS

T90-RS

F30

F90

AEF

AOF

Eigenschaften / Anforderungen an Türen
und Öffnungen

rauchdicht, selbstschließend
(Rauchschutztüre nach DIN)

vollwandig, dichtschließend

dichtschließend

Feuerschutzabschluss (hier REI 30)
(Feuerschutztür, -tor, -klappe, -vorhang etc. nach DIN)

Feuerschutzabschluss (hier REI 90)
(Feuerschutztür, -tor, -klappe, -vorhang etc. nach DIN)

Brandschutzverglasung (hier EI 30)

Brandschutzverglasung (hier EI 90)

Aufzug mit eigenem Fahrschacht

vollwandig, dicht- und selbstschließend

Aufzug ohne eigenen Fahrschacht

Flucht und Rettungswege

notwendiger Treppenraum /
notwendige Treppe

notwendiger Flur

Rettungsweg

weiterer Rettungsweg

anleiterbare Stelle

Sonstiges

brandgeschützter Bereich /
Teilnutzungseinheit

Versammlungsstätte

Wärmestrahlungsbereich /
Brandüberschlagsbereich

Brandabschnitt

15
,2

2

11,06

20
,9

4

Hydrantenabstand = 47,22 m

4,54

60,79

13,60

Hydrantenabstand = 78,94 m

5,86

26,43

Hydrantenabstand = 32,29 m

6,51

5,
48

40,17

Hydrantenabstand = 52,16 m

9,74

22,22

36,50

Hydrantenabstand = 68,46 m

Hydrant

Hydrant

Hydrant

Hydrant
5,6

9

31,03

10,94

Hydrantenabstand = 47,66 m

FIZ

FIZ
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